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Diese Verordnung legt gemäß § 6 Abs 2 der Verordnung über das Aufnahmeverfahren für das 
Masterstudium Psychotherapie, verlautbart im Mitteilungsblatt der Universität Salzburg vom 19.12.2025, 
Nr. 26, die Testinhalte und die Testauswertung des Aufnahmetests Psychotherapie fest. 
 
 

§ 1. Für den Aufnahmetest Masterstudium Psychotherapie werden festgelegt: 

 

(1) Testinhalte: 

Der Aufnahmetest besteht aus vier Testteilen, wobei jeder Testteil aus mehreren Items besteht. Ein 

Item stellt eine Frage bzw. Aufgabe dar, zu welcher mehrere Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind, 

von welchem genau eine einzige richtig ist (Single Choice) oder von welchen eine oder mehrere richtig 

sein können (Multiple Choice). 

 

a. Wissen:  

 

Testteil ‚Grundlagenwissen Psychotherapie‘ 

Dieser Testteil erfasst Vorwissen aus der vorgegebenen Literatur zur Vorbereitung notwendiger 

Grundlagenkenntnisse, insbesondere Grundlagen der Forschungs- und Wissenschaftsmethodik, 

Psychologische und medizinisch-psychiatrische Grundlagen, Grundlagen der Psychotherapie sowie 

Grundlagen der psychologischen Diagnostik. 

 

b. Kompetenzen, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

Testteil ‚Verbal-analytisches Verständnis‘  

Dieser Testteil erfasst Textverständnis, verbal-analytisches Verständnis, sowie verbale Einschätzungs- 

und Urteilsfähigkeit. 
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Testteil ‚Sozial-emotionale Kompetenzen‘  

Dieser Testteil erfasst sozial-emotionales Reasoning, soziale Sensitivität sowie Erkennen von 

Emotionen. 

 

Testteil ‚Englischkenntnisse‘  

Dieser Testteil erfasst das Verständnis englischsprachiger Texte. 

 

Informationen auf die Vorbereitungsliteratur für den Testteil ‚Grundlagenwissen Psychotherapie‘ 

werden rechtzeitig auf der Homepage für das Aufnahmeverfahren bereitgestellt. 

 

(2) Auswertung: 

Vollständig richtig beantwortete Items werden mit einem Score von 1 verrechnet, falsch beantwortete 

oder nicht beantwortete Items mit 0. 

In jedem Testteil wird der relative ‚richtig‘ Anteil gelöster Items berechnet, indem die Summe der 

erzielten Scores dieses Testteils durch die Zahl der Items dieses Testteils dividiert wird. 

 

Die Gewichtung der Testteile wird mit  

70% Grundlagenwissen Psychotherapie,  

15,75 % Verbal-analytisches Verständnis,  

9 % Sozial-emotionale Kompetenzen,  

5,25 % Englischkenntnisse festgesetzt.  

 

Der Gesamttestwert entspricht dem gewichteten Mittel des relativen Anteils gelöster Items je Testteil. 

Die Rangliste wird anhand der Z-Transformation des Gesamttestwerts ermittelt. 

 

§ 2. 

Erweisen sich im Rahmen des Aufnahmetests enthaltene Items aufgrund technischer Mängel oder 

aus anderen Gründen als nicht beantwortbar oder nicht sinnvoll auswertbar, werden die betroffenen 

Items oder der betroffene Testteil eliminiert und nicht in der Auswertung berücksichtigt. 

 

 

§ 3.  

Diese Regelung tritt mit dem auf die Verlautbarung folgenden Tag in Kraft. 
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